
Arbeitsrechtliche Aspekte der Änderungskündigung:

Schranken berücksichtigen
Mit Änderungskündigungen werden bisherige Arbeitsbedingungen
unter Druck angepasst, oft zum Nachteil der Arbeitnehmenden.
Deshalb stellt sich die Frage, ob Änderungskündigungen überhaupt
zulässig sind und wie das richtige Vorgehen ist. / Von José Sanchez*

Wenn der Arbeitgeber nach Abschluss
des Arbeitsvertrages – im Rahmen

einer Restrukturierung – aus wirtschaft-
lichen Gründen die Arbeitsbedingungen
ändern möchte, dann setzt dies die Zu-
stimmung des betroffenen Arbeitnehmers
voraus. Die vorgeschlagene Vertragsände-
rung, welche sich unter Umständen nach-
teilig für den Arbeitnehmer auswirkt, in-

dem er z. B. mit einer Lohnreduktion kon-
frontiert wird, darf unter keinen Umstän-
den den auf der Kündigungsfrist beru-
henden Kündigungsschutz unterbinden.
Deshalb sollte eine Anpassung der Arbeits-
bedingungen auch erst nach Ablauf der
vertraglichen oder gesetzlichen Kündi-
gungsfrist greifen. Nur im Fall einer sich
positiv auf das Arbeitsverhältnis auswir-

kenden Vertragsänderung darf der Arbeit-
geber diese, ohne Einhaltung von Kündi-
gungsfristen, auf einen bestimmten Zeit-
punkt hin in Kraft setzen.

Zulässigkeit
Das Aussprechen einer Kündigung führt
gemäss Arbeitsvertragsrecht als Gestal-
tungsrecht grundsätzlich zur Beendigung
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tet, dass die von der Anstellungsdauer ab-
hängigen Ansprüche des Arbeitnehmers
(wie z. B. die Dauer der Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall) sich zu seinen Gunsten
weiterhin vom ersten Anstellungstag an be-
rechnen. Aber auch bereits vorher, während
der laufenden Kündigungsfrist, gelangt der
Arbeitnehmer in den Genuss der bisherigen
Arbeitsbedingungen. Als unzulässig, weil
rechtsmissbräuchlich, wäre demnach eine
Änderungskündigung einzustufen, mittels
welcher der Arbeitgeber eine Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen auf einen be-
stimmten Tag hin, ohne die Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist, diktieren würde.

Missbrauchsbestände
Das Bundesgericht erachtet eine Ände-
rungskündigung auch dann als rechtsmiss-
bräuchlich, wenn sie zu einer unbilligen,
sachlich nicht gerechtfertigten negativen
Anpassung der bisherigen Arbeitsbedin-
gungen führt, ohne dass der Arbeitgeber in
der Lage ist, betriebliche oder marktbe-
dingte Argumente ins Feld zu führen. Als
möglicher betrieblicher Grund gilt z. B. die
Tatsache, dass der Arbeitnehmer durch ei-
nen substanziellen Leistungsabfall die An-
passung der bisherigen arbeitsvertrag-
lichen Bedingungen notwendig gemacht
hat. Ungerechtfertigt und damit unzulässig
hingegen wäre das Aussprechen einer Än-
derungskündigung im Fall, dass zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine be-
sonders ausgeprägte Abhängigkeit (z. B.
auf Grund einer körperlichen oder geisti-
gen Behinderung) besteht.
Die soeben geschilderte Auffassung des
Bundesgerichtes ist unter Juristen nicht un-
umstritten. Es mehren sich die Stimmen,
welche die Kündigungsfreiheit des Arbeit-
gebers betonen und damit – entgegen der
Meinung des Bundesgerichtes – eine Kün-
digung, welche einer marktbedingten oder
betrieblichen Notwendigkeit entbehrt,
nicht von Beginn weg als missbräuchlich
qualifizieren wollen. Die Tatsache allein,
dass die kündigende Partei die Kündigung

nur ausspricht, um eine für sie günstigere
Vertragsregelung durchzusetzen, könne auf
diese Weise den Missbrauchstatbestand
nicht erfüllen.

Alternative zur fristlosen
Kündigung
Die Änderungskündigung kann sich dem
Arbeitgeber unter Umständen auch als Al-
ternative zu einer fristlosen Kündigung an-
bieten. In diesem Fall gelten die Ände-
rungskündigung und die entsprechende
Vertragsanpassung nur dann, wenn sie um-
gehend vom Arbeitnehmer angenommen
werden. Falls der Arbeitnehmer sich nicht
mit der vorgeschlagenen Vertragsänderung
einverstanden erklärt und der Arbeitgeber
danach die fristlose Kündigung nicht aus-
spricht, bleibt Letzterem nur noch die or-
dentliche Kündigung offen, um das Ar-
beitsverhältnis beenden zu können.

Verfügung von Einstelltagen
Schliesslich ist zu beachten, dass der Ar-
beitnehmer, welcher nach ausgesprochener
Änderungskündigung einen neuen Arbeits-
vertrag nicht unterzeichnet und danach Ar-
beitslosentaggelder beanspruchen will, die
Verfügung von Einstelltagen seitens des zu-
ständigen Arbeitsamtes riskiert, weil ge-
mäss der massgeblichen Gesetzesbestim-
mungen und der geltenden Behördenpraxis
dieses Verhalten unter Umständen als
selbstverschuldete Arbeitslosigkeit einge-
stuft wird, wenn der kündigende Arbeitge-
ber juristisch einwandfrei vorgegangen ist
und die konkrete Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen für den betreffenden
Mitarbeiter als zumutbar erachtet werden
muss.

des laufenden Arbeitsverhältnisses. Aus
diesem Grund darf die rechtliche Wirksam-
keit der Kündigung auch nicht vom Eintritt
einer Bedingung abhängig gemacht wer-
den. Im Fall der Änderungskündigung trifft
die juristische Lehre allerdings eine ge-
wichtige Ausnahme. Eine Änderungskün-
digung liegt vor, wenn die Kündigung unter
der Bedingung ausgesprochen wird, dass
die davon betroffene Vertragspartei einer
Änderung der Arbeitsbedingungen nicht
zustimmt. Weil der Eintritt dieser Bedin-
gung nicht vom Willen der kündigenden
Partei, sondern von demjenigen der ande-
ren Partei abhängt, wird die Änderungs-
kündigung von der juristischen Lehre und
Gerichtspraxis überwiegend als zulässig
erachtet. 

Arten der Änderungskündigung
Bei einer Änderungskündigung kündigt der
Arbeitnehmer z. B. für den Fall, dass der
Arbeitgeber den Lohn nicht entsprechend
erhöht, oder der Arbeitgeber spricht die
Kündigung für den Fall aus, dass der Arbeit-
nehmer neue Arbeitsbedingungen nicht ak-
zeptiert. Man unterscheidet drei verschiede-
ne Arten von Änderungskündigungen: die
bedingte Kündigung, welche zur Annahme
von geänderten Arbeitsbedingungen führen
soll; die unbedingte Kündigung, verbunden
mit der Unterbreitung eines neuen, geänder-
ten Arbeitsvertrages, und die definitive
Kündigung, welche der Arbeitgeber bei Ab-
lehnung der geänderten Arbeitsbedingun-
gen durch den Arbeitnehmer ausspricht.
Alle diese Kündigungsarten sind in der kon-
kreten Handhabung verschiedenen recht-
lichen Schranken unterworfen.

Nahtlose Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses
Akzeptiert der Arbeitnehmer nach ausge-
sprochener Änderungskündigung die geän-
derten Arbeitsbedingungen, wird das ur-
sprüngliche Arbeitsverhältnis nahtlos fort-
gesetzt. Es wird demnach kein neues
Arbeitsverhältnis begründet. Dies bedeu-

«Die vorgeschlagene Vertragsänderung darf 
unter keinen Umständen den auf der Kündigungsfrist

beruhenden Kündigungsschutz unterbinden.»
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